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2. Gestattete
• Im Besitz einer Aufenthaltsgestattung (AG)

nach §§ 55 I 1, 63 AsylG

• erlischt, wenn über Asylantrag unanfechtbar

entschieden wurde nach § 67 I 1 Nr. 6

AsylG

1. Problemaufriss
Durch viele Änderungen, u.a. durch das 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder die 

Neugestaltung des § 61 AsylG, sowohl auf 

europäischer- als auch nationaler Ebene, kommt es 

beim Arbeitsmarktzugang für Schutzsuchende zu neuen 

Regelungen. Der Arbeitsmarktzugang stellt als 

Integrationsmaßnahme ein soziales Recht dar. Dieser 

wird hauptsächlich durch das AufenthG, das AsylG oder 

auch die BeschV geregelt. Während der Zugang für 

anerkannte Geflüchtete recht einfach geregelt ist, ist 

dieser für Gestattete und Geduldete mit vielen Hürden 

versehen, da diese nicht im Besitz eines 

Aufenthaltstitels sind. Es stellt sich die Frage, inwiefern 

das nationale Verfahren des Arbeitsmarktzugangs mit 

dem Unionsrecht vereinbar ist.

3. Geduldete
• Asylantrag unanfechtbar abgelehnt, Person 

ist ausreisepflichtig

• Ausreise aus tatsächlichen/rechtlichen 

Gründen (§ 60a II AufenthG) nicht möglich

• Abschiebung wird ausgesetzt

• erlischt bei Ausreise oder Gründe für 

Abschiebehindernis entfallen, § 60a V 1,2 

AufenthG

4. Voraussetzungen
• Erlaubnis der Ausländerbehörde (AB) und Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA)

• Unterscheidung nach Herkunft (§ 60a VI 1 Nr. 3 AufenthG, § 61 I 2 Nr. 3, II 4 AsylG

• Beachten der Wohnverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung (§ 47 AsylG)

5. Arbeitsmarktzugang mit AG: § 4a IV AufenthG, § 61 AsylG iVm. § 32 BeschV
1.- 3. Monat 4.- 9. Monat Nach 9 Monaten Nach 4 Jahren

Beschäftigungsverbot § 4a IV 
AufenthG, § 61 I 1 AsylG

Beschäftigungsverbot 
nach § 61 I 1 AsylG

Umsetzung Art. 15 I Aufnahme-
RL: Erteilung einer Beschäfti-
gungserlaubnis bei 
vorliegenden VSS des § 61 I 2 
AsylG

Zustimmungspflicht der BA entfällt 
komplett gem. § 32 II Nr. 5, III BeschV. 
Erlaubnis der AB wird weiterhin benötigt

In AE

1.- 3. Monat 4.- 9. Monat Nach 9 Monaten Nach 4 Jahren

Beschäftigungsverbot §
4a IV AufenthG, § 61 II 
AsylG

AB kann Beschäftigung 
erlauben (VSS: 
Zustimmung der BA oder 
Zustimmung entbehrlich 
nach § 32 II BeschV) 
nach § 61 II 1 AsylG

Umsetzung Art. 15 I Aufnahme-
RL: Erteilung einer Beschäfti-
gungserlaubnis bei 
vorliegenden VSS des § 61 I 2, 
II 5 AsylG

Zustimmungspflicht der BA entfällt 
komplett gem. § 32 II Nr. 5, III BeschV. 
Erlaubnis der AB wird weiterhin benötigt

Außerhalb AE

6. Arbeitsmarktzugang mit Duldung: § 4a V 2, IV AufenthG iVm. § 32 BeschV, § 61 I 
AsylG, § 60 a VI AufenthG

1.- 3. Monat 4.- 9. Monat Nach 9 Monaten Nach 4 Jahren

In AE

Außerhalb AE

1.- 3. Monat 4.- 9. Monat Nach 9 Monaten Nach 4 Jahren

Ermessen der AB nach §
4a IV AufenthG. 
Jedoch: Zustimmungspflicht 
der BA nicht in den ersten 3 
Monaten gem. § 32 I 1 
BeschV, außer 
zustimmungsfreie 
Beschäftigung gem. § 32 II 
BeschV

Keine Veränderung Erlaubnis nach 6 Monaten, im 
Ermessen der AB gem. § 61 I 2 
Hs. 2 AsylG. Möglicher 
Ausschluss nach § 60a VI, §
60b V AufenthG

Zustimmungspflicht der BA entfällt gem. 
§ 32 II Nr. 5 BeschV. Erlaubnis der AB 
wird weiterhin benötigt

Ermessen der AB nach §
4a IV AufenthG. 
Jedoch: Zustimmungspflicht 
der BA nicht in den ersten 3 
Monaten gem. § 32 I 1 
BeschV, außer 
zustimmungsfreie 
Beschäftigung gem. § 32 II 
BeschV.

Beschäftigungserlaubnis 
im Ermessen der AB 
gem. § 4a IV AufenthG, 
Zustimmung der BA nun 
möglich gem. § 32 I 
BeschV. Möglicher 
Ausschluss nach § 60a 
VI AufenthG

Zustimmung der BA wird noch 
immer benötigt. Möglicher Aus-
schluss nach § 60a VI, § 60b V 
AufenthG

Zustimmungspflicht der BA entfällt 
komplett gem. § 32 II Nr. 5 BeschV. 
Erlaubnis der AB wird weiterhin benötigt

7. Kritik & Fazit
• Zugang zu Arbeit für Personen mit AG nach 9 Monaten

• Zugang für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten gesperrt 

• Ausschluss aus § 61 I 2 Nr. 3, II 4, 5 AsylG nicht mit Unionsrecht vereinbar 

• Druckfehler im § 61 I 2 Nr. 4 AsylG (Semikolon statt Punkt)

• Wohnverpflichtung nach § 47 AsylG (unter Umständen bis zu 18 Monaten, dann kein Zugang) und der 

damit einhergehenden Schlechterstellung von Personen in AE

• Arbeitsverbote in § 60a V AufenthG

Kompliziert geregelt und oft Einzelfall abhängig
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